
 ALLGEMEINE HAFTPFLICHT                               BESONDERE BEDINGUNG  AH342

 KRANKENANSTALTEN; EINSCHRÄNKUNG DER PERSÖNLICHEN SCHADENERSATZ-
 PFLICHT DER ANGESTELLTEN ÄRZTE AUS TÄTIGKEITEN IM RAHMEN DES
 VERSICHERTEN BETRIEBES

 1. Abweichend  von Abschnitt B, Z. 10, Pkt. 2. EHVB bezieht sich der Versicherungsschutz ausschließ-
    lich  auf  die persönliche Schadenersatzpflicht der angestellten Ärzte aus ärztlichen Tätigkeiten
    im Rahmen des versicherten Betriebes. Schadenersatzverpflichtungen dieser Ärzte aus ihrer Privat-
    praxis sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

 2. Die Bestimmungen gemäß Pkt. 1. gelten für

    o sämtliche angestellten Ärzte;

    o folgende namentlich angeführten Ärzte:

    Hinweis:

    Pkt. 2.: Zutreffendes ist anzukreuzen bzw. zu ergänzen.
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